
 

 

 
Postfach 1129, 63695 Glauburg  tsv-stockheim.info 

IBAN: DE 38 5066 1639 0006 0180 41 BIC: GENODEF1LSR 

Beitrittserklärung 

Name, Vorname:  
 

Geb.-Datum:  

Anschrift:  
 

Telefon / eMail:  
 

 

Ich trete dem TSV 1888 Stockheim e.V. zum __________________________________ bei. 
        (Datum) 

Abteilung: ⃝ Fußball ⃝ Turnen / Tanzen ⃝ Tischtennis 
(bitte ankreuzen) ⃝ aktives Mitglied ⃝ Leichtathletik ⃝ passives Mitglied 

Auszug aus der Vereinssatzung: 

§2 - Erwerb der Mitgliedschaft  
1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.  
2. Wer die Mitgliedschaft erwerben will, hat an den Vorstand ein 

schriftliches Aufnahmegesuch zu richten. Bei Minderjährigen ist die 
Zustimmung der gesetzlichen Vertreter erforderlich.  

3. Der Vorstand entscheidet über das Aufnahmegesuch mit 3/4 der 
Mehrheit.  

4. Die Aufnahme verpflichtet den Aufgenommenen zur Anerkennung der 
bestehenden Satzung.  

5. Jedes Mitglied hat sich für die Belange des Vereins einzusetzen und den 
Anordnungen des Vorstandes in allen Vereinsangelegenheiten Folge zu 
leisten.  

6. Kinder und Jugendliche, die im Familienbeitrag ihrer Eltern enthalten 
sind, scheiden nach Vollendung des 18. Lebensjahres aus dem 
Familienbeitrag aus. Sie müssen ab diesem Zeitpunkt den gültigen Beitrag 
"Erwachsene" bezahlen. Über die Änderung werden Sie vom Vorstand 
schriftlich benachrichtigt. 

§3 - Beendigung der Mitgliedschaft  
1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod oder Ausschluss aus dem 

Verein. Die Austrittserklärung ist schriftlich an den Vorstand zu richten.  
2. Der Austritt ist nur zum 31.12. eines Jahres zulässig. Der Beitrag ist bis 

zum Ende dieses Jahres zu zahlen. Vorausgezahlte Beträge verfallen an 
den Verein.  

3. Ein Mitglied kann, nach vorheriger Anhörung, vom Gesamtvorstand aus 
dem Verein ausgeschlossen werden:  
a) wegen erheblicher Nichterfüllung satzungsgemäßer 

Verpflichtungen,  
b) wegen Zahlungsrückstand mit Beiträgen von mehr als 

einem Jahresbeitrag trotz schriftlicher Mahnung,  
c) wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des 

Vereins oder groben unsportlichen Verhaltens,  
d) wegen unehrenhafter Handlungen.  

4. Über den Antrag auf Ausschluss oder sonstige Bestrafung, der von jedem 
ordentlichen Mitglied unter Angabe von Gründen und Beweisen 
schriftlich bei dem Vorstand gestellt werden kann, entscheidet der 
Vorstand. Zum Ausschluss oder einer sonstigen Bestrafung eines 
Mitgliedes ist eine Mehrheit von 3/4 der anwesenden stimmberechtigten 
Vorstandsmitglieder erforderlich.  

5. Bei Maßregelungen, Bestrafungen oder Ausschluss, die vom 
Gesamtvorstand ausgesprochen werden, ist als Bestrafungsinstanz der 
Ältestenrat zuständig. 

 

Abbuchungserklärung: 

Hiermit erkläre ich mich bereit, den gültigen Mitgliedsbeitrag von nachfolgendem Konto 

 ⃝ halbjährlich (Abbuchung zum 01.02. und 01.08. eines Jahres) 

 ⃝ jährlich (Abbuchung zum 01.02. eines Jahres) abbuchen zu lassen.  

Kontoinhaber:  
 

Kreditinstitut:  
 

IBAN:  
 

SWIFT-BIC:  
 

Ort / Datum:  
 

Unterschrift:  
 

 (bei Kindern Erziehungberechtigter) 

 

Jahresbeiträge ab 
01.01.2024: 

40,00 € für passive Mitglieder 48,00 € für aktive Jugendliche 72,00 € für aktive Erwachsene 

 144,00 € Familienbeitrag (2 aktive Erwachsene & alle Kinder unter 18 Jahren beitragsfrei) 

 


